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 Veröffentlicht am 21.12.1983

Norm

FamLAG §12

Rechtssatz

Die Überweisung von Beträgen mit der Widmung "Familienbeihilfe" an die hiefür anspruchsberechtigte Mutter kann,

wenn zugleich Unterhalt für ein Kind zu Handen der Mutter überwiesen wird, diesem nicht zugezählt werden.
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